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Abschluss 
 

Bachelor of Arts (B.A.) 

Im Diploma Supplement (in deutscher und englischer Sprache) 

werden die Studienschwerpunkte nachgewiesen. 

 

Qualifizierungsprofil (Studiengangsziel) 
 

Der erfolgreiche Studienabschluss qualifiziert für gehobene, 

komplexe und verantwortungsvolle Aufgaben in der Pflege und 

weiterführende Masterstudiengänge. Die Studiengangsabsolvent/ 

innen verfügen über ein fundiertes, reflektiertes Theoriewissen, 

das an aktuelle Erkenntnisse der Pflegewissenschaft sowie – je 

nach Wahlschwerpunktbereich – der a) Erweiterten Pflegepraxis 

und Beratung, b) Berufspädagogik oder c) Organisation und Ma-

nagement anknüpft. 
 

Wahlschwerpunktübergreifend qualifiziert der Studiengang 

dazu 

– wissenschaftlich zu arbeiten und als Multiplikator/in aktiv an 

der Weiterentwicklung einer wissenschaftlich fundierten, evi-

denzbasierten Pflegepraxis mitzuwirken 

– Pflegekonzepte in Bezug auf die spezifischen Bedarfe, Bedürf- 

nisse und Lebenslagen demografisch besonders relevanter 

Zielgruppen umzusetzen 

– an der inter- und intraprofessionellen Kooperation und Vernet- 

zung im Pflege- und Gesundheitsbereich aktiv mitzuwirken 

– die Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität me- 

thodisch fundiert voranzutreiben 

– sensibel mit ethischen Dilemmata sowie sozialen und kultu-

rellen Fragestellungen umzugehen. 
 

Wahlschwerpunktspezifisch verfügen die Absolvent/innen über 

besondere fachliche, soziale, methodische und personale Kom-

petenzen in den Bereichen: 

a. Erweiterte Pflegepraxis und Beratung 

b. Berufspädagogik 

c. Organisation und Management 

 

Der erfolgreiche Studienabschluss berechtigt zur Bewerbung für ein  

Masterstudium.  

 

 

ECTS-Kreditpunkte (C) 
 

180 C; davon erkennt die Hochschule Hannover 70 C für die abge-

schlossene dreijährige Pflegeausbildung und 20 C für den erfolgrei-

chen Abschluss des ausbildungsbegleitenden 1. Studienabschnittes 

oder der Einstufungsprüfung an. 

 

Struktur 
 

Studieninteressierte mit einer Hochschulzugangsberechtigung und     

einer abgeschlossenen dreijährigen Pflegeausbildung bewerben sich 

für eine Einstufungsprüfung, die den 1.  Studienabschni t t  er -

setzt  und über die Aufnahme in das Studium im 2. Studienabschnitt 

entscheidet. Nach Aufnahme beginnt das Studium im 4. Fachsemester. 

 

2. Studienabschnitt 
 

Inhaltliche Schwerpunkte (Module) 

Der 2. Studienabschnitt gliedert sich in einen Pflicht- und einen 

Wahlpflichtbereich. 

 

Der Pflichtbereich enthält sieben Module: 

– Evidenzbasierung der Pflege (10 C) 

– Krankheitserleben und -bewältigung (10 C) 

– Gesundheitliche und pflegerische Betreuung  

   spezifischer Zielgruppen (10 C) 

– Intra- und interprofessionelle Kooperation und Vernetzung (10 C) 

– Qualitätsmanagement (5 C) 

– Sozial- und kultursensible Pflege (5 C) 

– Bachelor-Arbeit (15 C) 

 
Im Wahlpflichtbereich kann zwischen drei Schwerpunkten gewählt 

werden: 

– Erweiterte Pflegepraxis und Beratung (25 C) 

– Berufspädagogik (25 C) 

– Organisation und Management (25 C) 

 

Jeder Schwerpunkt enthält ein Einführungs-, Praxis- und Vertie-

fungsmodul. 

 

Studienbeginn  

Zum Wintersemester im September eines jeden Jahres. 

 

 

Studiendauer und -umfang  

Das Studium erfolgt berufsbegleitend. Die Regelstudienzeit um-

fasst sieben Semester. Die abgeschlossene dreijährige Pflegeaus-

bildung wird auf die ersten drei Semester angerechnet, so dass die 

Aufnahme in das 4. Semester erfolgt. Die reale Studiendauer      

beträgt vier Semester (berufsbegleitend). 
 

Präsenzzeiten Campus Fakultät V 

– 4. und 5. Semester: jeweils fünf Blockwochen  

   und einzelne Termine für Modulprüfungen 

– 6. und 7. Semester: jeweils vier Blockwochen  

   und einzelne Termine für Modulprüfungen 
 

Semesterbeitrag  

Studierende zahlen jedes Semester einen Semesterbeitrag. Die-

ser umfasst GVH-Ticket, landesweites Semesterticket, Studenten-

schaft, Studentenwerk, Verwaltungskostenbeitrag. 

 

Bewerbung 
 

Bewerben können sich alle Personen, die über eine Hochschul-   

zugangsberechtigung und eine abgeschlossene Ausbildung in der 

Pflege (staatlich anerkannte/r Pflegefachfrau/Pflegefachmann, Al-

tenpfleger/in, Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Gesundheits- 

und Kinderkrankenpfleger/in) oder einer vergleichbaren Ausbildung 

verfügen. 

 

Einstufungsprüfung zum 2. Studienabschnitt 
 

Die Einstufungsprüfung dient der Feststellung, dass Studienbewer-

ber/innen über die Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die für ein 

erfolgreiches Studium erforderlich sind. Sie besteht aus einem 

schriftlichen und einem mündlichen Teil. Zum mündlichen Teil wer-

den nur die Bewerber/innen eingeladen, die den schriftlichen Teil 

bestanden haben. 

– Schriftliche Einstufungsprüfung (Klausur): 180 Minuten 

– Mündliche Einstufungsprüfung (Gruppenprüfung): 60 Minuten 

– Prüfungsvorbereitung: Reader (wird zugeschickt) 

– Gebühren: 50 € (inkl. Zusendung des Readers) 
 

Bewerbungszeitraum  

Einstufungsprüfung 02.12. - 31.01. eines jeden Jahres. 


